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UollBtPirttäaft.
Scr öffentliche SWeitênochroeil Im Hcnton gutich.

Set zü djerifefse iRegierungêrat hat auf ©rnnb etbge»

nöffifdber SSorfdjriften eine îantonaïe 93erorbnnng über
ben öffentlichen 3lrbeit§nacßroe{§ eilaffen. Slls ©runb»
fäße gelten: ©rfaffung fämtlicf)et öerufe bei freiroitliger
S3enüßung, Unentqeltlictjfeit unb Neutralität, ©emetnben
ohne eigene SSermittlungsfieUen fchließeit fich nach 9Raß^
gäbe ihm 33etßälmiffe beßeßenben Arbeiteämtern an
ober errichten gemeinfame Kreiëarbeifêâmter. Sief« Sir»

beii§nachroeife befolgen bie fRahoermitilung Hentralßelle
unb Sluffichtëinftanz ift öa§ îantonaïe SlrbeiiianU, baê

außetbem bie fjernoermittlung übernimmt. Sin bie S3e-

irtebsfoßen leiftet ber Danton jährliche Beiträge.

©ehrocijerifche |>ûnl)déïûmmet. 3« gütich trat in
Slnœefenheit non S3unbesrat (Sct)ulifae^ bie ©dßroeizetifche
Hanbeléfammer $u ihrer 88. îaaung jufammen. ©ie be»

faßte ficf)Doretß mit bem neuen fcbroeizetifch>n ©eneral»
tarif. 93eab(tchîtgt roar babei îeineêmegê eine enbgül»
tige Stellungnahme jum Satif, fonbern eine erftmalige
Slbflärung ber Betriebenen grunbfäßlicfjen Stuffäffungen.
Sen ©efttonen bei fehroeizerifeßen |>anbel§» unb 3"bu=
ftrieoereinê foil nun nochmals ©elegenßeit geboten roerben,
Zum Sarif in feiner ©elamtßeit Stellung ju nehmen,
©obann fanb eine eingehenbe SluSfptadje über ben gegen»
roärtigen ©tanb ber SSoraibeiten für eine eibgenöffiiche
SllterS» unb Hinterlaffenenoerficherung ftatt,
bei ber inSbefonbete auch bie SecfungSfrage ©egenftanb
einer einläßlichen SiStuffion bilbete. 3^ biefer Frage
ßnb Hanbel unb ^nbufirte ber Sluffaffung, baß bie

Finanzierung ber ©ojialoetficherung im SSerfaffungS»
artifel genau umfeßrieben fein rnüffe, unb baß ohne bie

© eßerung ber fo ooraefeßenen 3R:ttel an bie 33erro;r!»
ließung beS SBetfeS meßt herangetreten roerben fällte.

Sits $anbsnerfi, lit Birgt Irr Siliftrit.
3m „@cßo ©uiffe" entroirft ber ijkäßbent ber Slu§»

lanbfcßroeijerfommiifton Herr fR. £> ofmann, ein fnappe§
aber geßaitooßeS 93tlb unferer Stolflroirtfcßaß. Satin
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umfeßreibt er bie Nolle be§ Hanbroerf» in folgenber
feiner ©efe:

Obgleich e§ feßroterig iß, bie ©renken be§ §anbroerf§
peinltcß genau abzufteeßen, ift e§ bodß gut zu u> ffen,
roen man in biefe Kategorie ber Slrbeitenben einbeziehen
unb roen man ausließen muß, unb bazu brängt fteß
ein ißergletcß mit ber eigentlichen 3"buftrie auf.

©inn unb 3ukcÎ ber Onbuftrie ift bie 3lrbeit§teilung
in ber § et fieltung gleichmäßiger tßrobuue, b. h. bie

^robuftion oon oödig gleichartigen unb au§roedßfelbaren
©egenftänben in großen Serien, enlfpredßenb ben gemein»
famen unb ftänbigen S3ebûtfniffen fleiner ober größerer
Kretfe. ®a§ Hanbroerf bagegen ift beßimmt, ben meßt
irbtoibuellen, oft oorübergeßenben öebütfniffen zu bienen,
bie ßäußg nur ber augenbliöflicßen ^ßantafte ober bem
Hufall ber SSerbälniffe entfpringen. @§ ift bie große
©lege ber zufünfügen 3'ibußrieilen, ber ©cßmelzttegel,
roo mit roentg Korten, aber mit großem Slufroanb oon
©nergie unb ©rßnbergeiß bie oielfältigen unb oft fcßmerz=
haften ©rfabrungen geroonnen roerben, au§ benen bann
bie großen SRenfcßßettsunterneßmungen ßeroorgeßen. 3u
ber Sat: ©m ©tief in bie SSergangenßeit zeigt, baß bie
SReßrzaßl unferer fcßönen Qnbuftrien ba§ SGßerf glücflicßer
unb fühner Hbroerfer roar. ®a§ ©lücf be§ f)anb»
roerfê hängt oöllia oon feinen ©ntroidflunpSfäßigfeiten
ab, benn ein inbufiuealtfierter ©eruf Derbrängt faß
immer ba§ entfprecßenbe fmnbroerf. Sa§ 9Birtfchaft§»
leben ßat eben nicßt§ mit ber Sïîoral gemein, unb e§ iß
ganz unnüß, bie unoermeiblicßen gärten änbern z«
rooOen.

2Btr feßen alfo, baß ber Heimarbeiter, ber fleine
Unternehmer, bie für ^Rechnung ber ^nbuflrte fertenroeife
©egenßänbe ßerßeHen, feine Hanbroerfer im eiaenllicßen
©tnne ftnb. Umgefeßrt fernen roir geroiffe Söpfer, ge=

roiffe SReihanifer, bie Urbilber be§ Hu"^U3erfer§ ßnb
unb bie man ßubieren foüte, um zu nnffen, roai ba§
©ort „Hanbmerf" bebeutet; aber bie SMcßeibenßeit legt
un§ Hurucfßaltung auf. Stehmen roir alfo ein anbere§
S3etfpiel: ©eiß man, baß ißari§ feinen ganzen fRubm
unb FTanfreiß) feinen befonberen fRuf in ber ^nbußrie»
roelt ber unoergleichlicßen Seben^fraft feineê Hunbroetfë
oerbanft? Set tarifer Kunftgegenßanb, ber ber ganzen
©elt al§ SRuftef für bie Qnbuftrieprobuftion bient, iß
ba§ ©erf oon Sanferben oon H®ubroerfern, beren @r»

ßnbergabe. beren Kunfifinn unb tecßnifdße§ ©iffen gegen»
roärtig oielleicßt einzigartig ßnb ; roenn aber unfere Huub»
roerfer roollten, fönnten fie bit fen ©rfolg teilen.

©me grür.blicße ©tubie über öa§ H^ubroet! roütbe
un§ ßeute zu roeit füßren; aber oon einem ^ßoßulat
möcßlen roir noeß Kenntnis geben, für bo§ unfer Hmtb»
roetf mit ooE?m IRecßt fämpfen bürfte: Sa§ |>anbroetf,
ba§ nur in ßrenger Slnpaffung an bie roecßfelnben unb
unoorßergefeßenen S3ebürfniffe einer oft ftarf ein»

gefößränften Umroelt leben fann, batf nießt, roenn e§

nießt tn töblicße ©efaßr geraten foil, ben ©efeßen unter»
ftellt roerben, bie ber ©taat mit einer troftlofen ©leicß«
artigfeit ber großen ffubuftrie auferlegt. Sie ftrenge
SInroenbung be§ ^cßlfiunbentageS auf ba§ H^ubroetf iß
nid)t nur praftifdh unmöglich ; roir roerben oielmeßr,
roenn roir biefe $ßanzfd)ule be§ fünftigen inbußrteüen
SluffdßroungeS et halten rooHen, bei ber Sluëarbeitung
aller fozialen ©efiße ben S3ebürfniffen unb ÜRotroenbig»
feiten, benen ba§ Hanbroerf untediegt, Stechnung tragen
roüffen. ©ifeße über bie Strbeit, bie Slrbeitèlofigfeit,
bie S3etfichet ungen müffen einen bem |>anbroerf an»
gepaßten Hufchnitt aufrreifen.

Sie SBidhtigfett biefeê ©unfdße§ roirb oerßänblich,
roenn man bebenft, baß bie ber Slrbeiter in ber
großen Qtbußiie 1922 nur 304,000 betrug, ret teilt auf
8114 Unternehmen, roährenb bie ©efamtza'hl ber tu ber
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WîvMttSâ
Ter öffentliche Arîe tsnschweis im Kanton Zurich.

Der zü cherische Regierungsrat hat auf Grund erdge-
nössischer Vorschriften eine kantonale Verordnung über
den öffentlichen Arbeitsnachweis erlassen. Als Grund-
sähe gelten: Erfassung sämtlicher Berufe bei freiwilliger
Benützung, Unentgeltlichkeit und Neutralität. Gemeinden
ohne eigene Vermittlungsstellen schließe« sich nach Maß
gäbe ihrer Verhältnisse bestehenden Arbeitsämtern an
oder errichten gemeinsame Kreisarbeitsämter. Diese Ar-
beitsnachweise besorgen die Nahvermittlung Zentralstelle
und Aufsichtsinstanz ist das kantonale Arbeitsamt, das
außerdem die Fernvermittlung übernimmt. An die Be-
trtebskosten leistet der Kanton jährliche Beiträge.

Schweizerische Handelskammer. In Zürich trat in
Anwesenheit von Bundesrat Schutcheß die Schweizerische
Handelskammer zu ihrer 88. Taaung zusammen. Sie be-

faßte sich vorerst mit dem neuen schweizerischm General-
tarif. Beabsichtigt war dabei keineswegs eine endgül-
tige Stellungnahme zum Tarif, sondern eine erstmalige
Abklärung der verschiedenen grundsätzlichen Auffassungen.
Den Sektionen des schweizerischen Handels- und Indu-
ftrievereins soll nun nochmals Gelegenheit geboten werden,
zum Tarif in seiner Gesamtheit Stellung zu nehmen.
Sodann fand eine eingehende Aussprache über den gegen-
wältigen Stand der Vorarbeiten für eine eibgerwssiiche
Alters- und Hinterlassenenversicherung statt,
bei der insbesondere auch die Deckungssrage Gegenstand
einer einläßlichen Diskussion bildete. In dieser Frage
sind Handel und Industrie der Auffassung, daß die

Finanzierung der Sozialversicherung im Versassangs-
artikel genau umschrieben sein müsse, und daß ohne die

S cherung der so vorgesehenen Mittel an die Verwirk-
lichung des Werkes nicht herangetreten werden sollte.

Sis Handwerk, die Wiege der Industrie.
Im „Echo Suisse" entwirft der Präsident der Aus-

landschweizerkommission Herr R. Hofmann, ein knappes
aber gehaltvolles Bild unserer Volkswirtschaft. Darin
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umschreibt er die Rolle des Handwerks in folgender
feiner Wei'e: >

Obgleich es schwierig ist, die Grenzen des Handwerks
peinlich genau abzustechen, ist es doch gut zu w ssen,

wen man in diese Kategorie der Arbeitenden einbeztehen
und wen man ausschließen muß, und dazu drängt sich
ein Vergleich mit der eigen'lichen Industrie auf.

Sinn und Zweck der Industrie ist die Arbeitsteilung
in der Herstellung gleichmäßiger Produkte, d. h. die

Produktion von völlig gleichartigen und auswechselbaren
Gegenständen in großen Serien, entsprechend den gemein-
samen und ständigen Bedürfnissen kleiner oder größerer
Kreise. Das Handwerk dagegen ist bestimmt, den mehr
individuellen, oft vorübergehenden Bedürfnissen zu dienen,
die häufig nur der augenblicklichen Phantasie oder dem
Zufall der Verbälniffe entspringen. Es ist die große
Wiege der zukünftigen Industriellen, der Schmelzttegel,
wo mit wenig Kosten, aber mit großem Aufwand von
Energie und Erfindergeist die vielfältigen und oft schmerz-
hasten Erfabrungen gewonnen werden, aus denen dann
die großen Menschheitsunternehmungen hervorgehen. In
der Tat: Em Blick in die Vergangenheit zeigt, daß die

Mehrzahl unserer schönen Industrien das Werk glücklicher
und kühner Handwerker war. Das Glück des Hand-
werks hängt völlig von seinen Entwicklungsfähigkeiten
ab, denn ein industnealisierter Beruf verdrängt fast
immer das entsprechende Handwerk. Das Wirtschafts-
leben hat eben nichts mit der Moral gemein, und es ist
ganz unnütz, die unvermeidlichen Härten ändern zu
wollen.

Wir sehen also, daß der Heimarbeiter, der kleine
Unternehmer, die für Rechnung der Industrie serienweise
Gegenstände herstellen, keine Handwerker im eiaenllichen
Sinne sind. Umgekehrt kennen wir gewisse Töpfer, ge-
wisse Mechaniker, die Urbilder des Handwerkers sind
und die man studieren sollte, um zu nnssen, was das
Wort „Handwerk" bedeutet: aber die Bescheidenheit legt
uns Zurückhaltung auf. Nehmen wir also ein anderes
Beispiel: Weiß man. daß Paris seinen ganzen Rubm
und Frankreich seinen besonderen Ruf in der Industrie-
welt der unvergleichlichen Lebenskraft seines Handwerks
verdankt? Der Pariser Kunstgegenstand, der der ganzen
Welt als Muster für die Industrieproduktion dient, ist
das Werk von Tausenden von Handwerkern, deren Er-
findergabe. deren Kunstsinn und technisches Wissen gegen-
wärtig vielleicht einzigartig sind; wenn aber unsere Hand-
werker wollten, könnten sie diesen Erfolg teilen.

Eine gründliche Studie über das Handwerk würde
uns heute zu weit führen; aber von einem Postulat
möchten wir noch Kenntnis geben, für das unser Hand-
werk mit vollem Recht kämpfen dürfte: Das Handwerk,
das nur in strenger Anpassung an die wechselnden und
unvorhergesehenen Bedürfnisse einer oft stark ein-
geschränkten Umwelt leben kann, darf nicht, wenn es

nicht in tödliche Gefahr geraten soll, den Gesetzen unter-
stellt werden, die der Staat mit einer trostlosen Gleich-
artigkeit der großen Industrie auferlegt. Die strenge
Anwendung des Achtstundentages auf das Handwerk ist
nicht nur praktisch unmöglich; wir werden vielmehr,
wenn wir diese Pflanzschule des künftigen industriellen
Aufschwunges erhalten wollen, bei der Ausarbeitung
oller sozialen Ges-tze den Bedürfnissen und Notwendig-
ketten, denen das Handwerk unte-liegt, Rechnung tragen
müssen. Gisetze über die Arbeit, die Arbeitslosigkeit,
die Versicherungen müssen einen dem Handwerk an-
gepaßten Zuschnitt aufweisen.

Die Wichtigkeit dieses Wunsches wird verständlich,
wenn wan bedenkt, daß die Zahl der Arbeiter in der
großen Ji dnstrie 1922 nur 394.009 betrug, verteilt auf
8114 Unternehmen, während die Gesamtzahl der in der
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